
AMTSBLATT 
DES EVANGELISCHEN KONSISTORIUMS IN QREIF 

Nr. 7 1 Greifswald, den 15. Juli 1967 

Inhalt 
Seite Seite 

A. Kirchliche Gesetze, Verordnungen und Ver-
fügungen . 41 

B. Hinweise auf staatl. Gesetze und Verordnungen 41 

Nr. 1) Staat!. Kinderge.ld für Familien mit 4 und 
mehr Kindern 41 

C. Personalnachrichten 47 

D. Freie Stellen . 48 

A. Kirmliche Gesetze, Verordnungen 
und Verfügungen 

B. Hinweise auf staatl. Gesetze 
und Verordnungen 

Nr. 1) Staatliches Kindergeld für Familien 
mit 4 und mehr Kindern 

Evangelisches Konsistorium 
B 21 703 - 5/67, I 

Greifswa1d, 
dien 4. Juli 1967 

Unter Bezugnahme ,auf unsere Rt.:mdverfügiung vom 
24. 6. 1967, - B 21 703 - 5/'67 - ~eben wir nach
steihend den Wortlaut der im Geset•zh1att der Deut
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Verordnung 
über !die Gewährung .eines staatlichen Kinderg.eldes 

für Familien mit 4 un'd mehr Kin:dern. 

Vom 3. Mai 1967 

Zur weiteren ,y erbesserung der soziaiien La.ge von 
'Famfüen mit 4 und meihr Kin:cl.em wird folgendes 
V•erordnet: 

§ 1 
(l) F~milien mit 4 und mehr ·dem Haushalt ange
hö11enden und wirts•cha.ftlich noch nkht selhstäridi
·gen Kindern erhalten ein staatHches Kiinderge1d 

für ,da.s 4. l<.ind in Höhe von mnnatL~ch 60 MDN 

für da.s 5. und 
jedes weitere Kind .in Höhe von mo.naifüch 
70 MDN. 
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Nr. 5) Kollektenempfehlung für das Reformations-
jubiläum 1967 49 

(2) In 'dtesen Beträgen sind die laufende 1sta.atliic!he 
Unterstützung gemäß Gesetz vom 27. Sep,tffiuiher 
1950 üb.er .den Mutter- und Kinderschutz und die 
'Rechte der Frau in der Fassung des Anderurugs
ges.etzes vom 28. Mai 1958 <GBI. I ,S. 416) Ullid der 
sta.atli.che Kinder.zuschlag gemäß V er.ordnung vom 
28. Mai 195-8 üher die Zafhlung e:ines staafüchen 
Kin.derzus·chlages (GBI. I S. 437) en~halten. 

§ 2 
(1) Das staatHche Kirndergei.d w;ird ,b~s :zum Ahsch1uß 
des Besuchs einer allgemeinb,ildenden Schule ge
wä!hrt. 

(2) Kinder, die .keine allgemeirnbi1dende Schute be
suchen und keine Erwerbstätigkeit aiufnehmen kön
nen, e1füalten das staafüche Kinidergeld Ms zur Voll
•endung des 18. Lehensjafhres. 

§ 3 
Für Kinder, .zu ·deren Untevhalt :und Betreu'llllg in 
'Einrichtungen des Gesundlheit1s- und So.1,1;ialwese:nis 
oder der Volksbildung für längere Zeit die Kosten 
ganz oder teilweise aus staatiirchen Mitteln he!Sltr.it
uen wer.den, ist die Gewährung des •staatHchen Kin
·dergeides in Durchfülhrungs.besrnmrnungen zu regeln. 

§ 4 
Das staatli.che Kindergeld wfrd auf Antr.ag gewälhrt. 
Der Antrag .ist hei der gemäß § 5 .zuständigen Allls
zalhlungss~elle zu stellen. 

§ 5 

0) D1e Ausza:hlung des staatlichen Kindergeldes er
folgt durch .di,e Stellen„ die gemäß •§ 14 .der Ver
ordnung ViO!ffi 28. Mai 195.S ü.her die Zaih1ung eines 
staatlichen Kinderzuschlages 'für -die ÄUJS!Zahlung des 
staatlkhen Kinderzuschlages zruständig sind. 

(2) D.1e .±m Abs. 1 genannten Ausza'h1ung&stelloos.i.111d 
auch für di·e Prüfung des Anspmchis wiständig. In 
Zweifelsfällen entscheidet über den Anspruch der 
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'für ·den Wohnsitz der Frumilie 1zustärudige Rat der 
Gemeinde, 1der St.c11dt hzw. des Stadtbezirkes. Bei 
Einsprüchen ents.c:heidet der Rat des Kreiis1es. 

§ 6 
Durchführungshesiimmungen sind dJUrch den Mini
ster für Gesundheitswesen zu erlass.en. 

§ 7 
Diiese Verordnung tritt am 1. Juli 1967 in Kraft. 

Berlin, den 3. Mai 1967 

Der Ministerr.at 
der Deutschen D.em.ohaf!ischen Republik 

Stoph 
Vorsitvnender 

Der Minister für GesuncLheitswesien 

Sefrin 

Erste Durdhfiihrungsbestimmung 
zur Verordnun,g 

über di.e Gewährung eines staatlid,hen Kinderg.eldes 
'fiir Fam'ilien mit 4 und mehr Kindern. 

Vom 10. Jun,i 1967 

Zur Dmchfü'hrung der Verordnung V•Om 3. Mai 1967 
üher die Gewährung eines staatlichen Kindergeldes 
für Famfüen mit 4 und mehr KillJdern (GEI. II S. 
248) wird inn Einv.ernehmen mit den Leitern der 
zuständigen zentralen sLaaihchen Organe folgendes 
he.stimmt: 

Zu § 1 der Verordmmg: 
§ 1 

(1) Das staatliche Kindergeld wird Familien mit 4 
und me1hr dem Hruus:halt .angehörenden und wirt
schaftlich noch nicht s.elibständigen Kindem gewährt, 
die ihren siärudigen W ohnsiiz in der Deuts·cheill De
mokratischen Republik 'hahen. Entsprechend dem 
§ 2 .der Verordnung erfolgt die Z&hlung des staat
Hchen Kindergeides für das 4. und jedes weiter•e 
Kind unter der Voraussetzung, daß das ibetreffende 
Kind noch nicht den Besuch einer allgeme1111bilden
den Schule abgeschlossen hat bzw. noch n1cht 18 
Jahre .alt ist und keine Erwerhsiätigkei,t .aufne1h!men 
kann. 
(2) Familien .im Sinne der Verordr11ung siirud s•owohl 
'Ehepaare mit Kindern .als aiuch alleinst·ehende Müt
ter oder Väter :mit Kindern. 
(3) Als Kinder gelten 
a) 1die leiblichen Kinder, auch die nicht ,cms der ge

meins.mnen Ehe der Ehegatten hervorgegan:gene1D1 
Kinder 

b) die an Kindes Statt angenommenen Kinder 
c) ·die ·durch die Organe der Jugenclihilfe zur Er

:zieihung :Und Betreuung in der Fa:milie unterge-
1brachten Kinder aus aruderen Familien. 

d) die Kinder, für die ein Bürger das Erziehungs
recht oder die Vormunds.chaft übertragen hek1om
men .hat, soweit sie seinem Hawslhalt angehören. 

§ 2 
Das staatliche Kirudergeld wird ohne Eirulwmmeru;
begrenzung gewährt. 

§ 3 

(1) Für die Feststellung der Anz,a/hl der dem Haius
h.alt angehörenden Kinder zählen au1ch di:e Kinder, 
die si.ch vorübergeherud .auß·erhalb des Ha:ushaltes 
befinden 

a) zu:m Besuch einer allgemeinbildenden Schule 

h) zum Besuch einer .Hoch- oder Faichsiehule 

c) zur BerufsauSihildung 

d) wäihrend des Aufenthaltes in 
einem Dauerheim für Säuglinge und Klein-
1kinder 
einer Einrichtung der Jugendhilfe 
einer anderen Familie auf Anordnung der 
Organe der J ugenclJhilfe 
einem Krarnkerihaus, Sanatori'Um, einer äih!Il
lkhen, Einrichtung des Ges1uncllheiUswese11ß oder ~ 
einem Heim für pflegebedürftige Kinder und 
Jugendliche 

'e) wegen Krankheit der Mutter oder des Vatiers 

f) zur Ermöglichung .einer Erwerhstätig;keit der Mut
ter bzw. des V,aters 

g) w.egen :nnch nicht ausreichend entsprechend der 
Größ,e der Familie zur Verfügung stehenden. 
\.Y nhnr.aumes 

'h) hei Auslancbeinsatz der Eltern 

oc1Jer aus ähnhchen Gründen. 

'(2) Erhaltien die Eltern eines auf Anmclnu1ng der 
Organe der Jugendhilfe in einer anderen Familie un
t.ergebr.achien Kindes gemäß Abs. 1 Buchst d staal
Hches Kindergeld, so kailln &s 1zrnständ:ige Organ 
der Jugendhilfe festlegen, .daß das staafüche Kin-
1dergel d oder ein angemess·ener T•eilbetrag dav1on V•on 
'den Ehern .an die Familie abzuführen i·st, bei< der 
!das Kind untiergebrncht ist. 

(3) Ist .ein Ki:nd auf Anor·dnung der Org;a!Il<e der 
'Jugendhilfe oder auf Grund V•on Uihertragiung der 
'Vmmunds:ehaft in 1einer anderen Familie mit meh
rer·en Kindern untergebr,a,cht und hest·elht dadurch 
gemäß § 1 Abs. 3 Buchstaihen c und d für diese 
Familie ·ein Ansprnch auf· staatliches Kirudergeld, so 
zälhlt dtes·es Kind nicht gleichzeitig he.i den Eltern 
als dem Haushalt angehörendes Kind. 

X4) D1e örfüchen staatlichen Organe .des Gesund
heit1s- und Sozialwesens können vernnlassen, daß die 
gemäß Abos. 1 vorübergehend .außer'halib des Haus
haltes lehenden Kiruder bei der Fest1stellung des1 An
spruehs auf staatliches Kindergeld ntcht mitgezänlt 
werden, wenn die Eltern den ,unter Berüo~sichligung 
Vh1-.er sozialen Verhältnis1se festgesetzt.en l<iO's.tenbei
lrag für Unt·er.bringung und Betreuung nioht leisten 
hzw. ihr·er Unter'halispflicht nicht nachkommen. 
1(5) Kinder, deren Eltern das Erziehungsrecht du.rch 
gerichtliche Enischei.du!1'g verloren 'hia1ben, zählen 
nicht als deren Haushalt angehörend. 
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§ 4 
(1) Für di·e Feststellung der Aillziaihl der wirt1schaft
Hc:h noch nicht selhständi,gen Kinder im Si:nne der 
V•er.or·<lnung sirud zu zählen: 

•a) di·e Kiruder, die dais 18. Leibensjaihr noc:h nicht 
v.oUenidet hiaiben 

1b) die über 18 Jahre alten Kiruder, die no•ch 
- ·eine allgemeinbildeil!de Sch,ule hesiuchen 

.an einer Ha.eh- oder Fachschule studieren 
(Dir·ektstudi•um) 
in der Berufsausibil.dung stehen urud Lehr
lingsentgelt .erhalten 

·c) die über 18 J ahr.e alten Kiruder, die infolge 
ihr.es physis·c'hen hizw. psych1schen Zusta'ndes 
nnch kein eigenes Eink!ammen oder nur ein 
Nettoeink.ommen v.on weniger als' monatlich 
150 MDN erzielen können. 

(2) Wird v.on einem dem Ha.uS1h.alt .angehörenden· 
'Kind naoh Abs.chluß des Besuchs .einer allgemein

~ bildernden Schuie bzw. der Beendigung der Bernf.s-
, auSibiJ.dung bis zur Aufnahme des Dir.ektstudiums 

an ·eirJier Hnch- oder Fachs·chule eine der pmk
tis.chen Vm:ber.eitung auf das Studtum dienende Tä
tigk.eit ausgeübt, so gilt da1s hetreffernde Kind v.orlli 
Zeitpunkt der Aufnfaihme des Direktstudiums an 
wteder ,als wirtiSchaftHch noch nicht sdibständig im 
S1nne .des Ahs. 1. 

(3) dem Haus.halt a;nge'hörende Killlder, die inner
halb von 12 Monat.en naic1h Abschluß deiS Besudhis1 
einer .allg.emeirubildeil!den Sc!hule bzw. nach Bee:ndi1-
gung der Berufsiarn1bi1dung mH der Ableis.tung von 
Dte:nstz.eiten in den hew1affneten Ongane:n der Deut
sc1hen Dernokr;aus.chen Reprnblik bis zur Dauer V•on 
3 J.ahr<en oder a1s Soldat auf Zeit bzw. Wachtmei
ster auf Zeit auch von Iän:gerer Daiuer 1beginner\ 
und innei'halib von 12 Monaten na1ch Beendiguil1ig 
'dies.er Dienstzeiten ein Diwktst!rndiunn an ·einer Hoch
ader Faichischule hzw. .eine Beru:foausbiidung cllllf
nehmen - in Ausniahmefällen auch i•111neihal1b e1ne·s 
längeren Zciina1ume:s, wenn di•e·s·cr zur Vorhereitung 

' a.uf drus Studium henöügt wird - , geilten von Be
ginn des St1udiums hzw. der Berufsiaushiklung an 
wi:eder ais wirts.chaftlich noc'h nkht selihständig im 
Sinne des Ahs. 1. 

Zu § 2 der Ver.or.dnung: 

§ 5 

Das staailiche KiDJdengeld wird aib 1. des Monat1s 
'giewäihrt, in dem der Anspr1uch ent·steht. Der An
spruch ent·sieht mit dem Vorlü~gen der Vor1aus.set
zulligen gemäß § 1 A!hs. 1 der V erondnung. 

§ 6 
(1) Die Zahlung des ·staatlichen Killldergeldes erfolgt 
bis z,um Ende des Moniats, der dem Monat folgt, 
in diem entweder die V•ona1us1setzungen :gemäß § 1 
Ahs. 1 der V erordrnung wegfallen (V10Jiharude:nsein 
v:on 4 bzw. :me!hr dem Ha!UIShalt angehörenden und 
wirtschaftlich noch rücht selbstärudi,gen Ktndern) :ader 
'die zeitHche Begrenzung gemäß § 2 der V·emrdnung 
errekht wird (Ahschl1uß des BesUJdhis der .allgemein-

hil<lernden Schule bzw. bei Kindern, die .ketne Er
wer;hstätigkeit aufnehmen können, Vollendung des 
18. Lebensj.ahres). Das gilt aJuch dann, wenn für 
di1esen Monat bereits ein Arbeitseinikomrnen ·erzidt 
wird. 

'(2) Di1e der Schulentlwssung unmitte1bar folgende 
'Ferienzeit rechnet mit z;ur Zeit des Schul1besuchs. 

(3) Dais st,aatliche Kirnderge1d wird auch dann wei
ter gezaihlt, wenn Schüler während der Zeit der 
Ferien vorüibergehend ·eine ArheH aJufoeihmen und 
Ar:heit1sei.rnkommen erzi:elien. 

(4) Da1s staatliche Kindergeid wird auch :für die 
Kinder gewäihrt, die a1s Schüler eiIJJer allgemeiI11bil
denden Schule eine Berufsausbildung und währernd 
dieser Zeit Entgelt gemäß V1erordruung vom 3. No
vember 1964 über En~gelt und Vernic:herungsschutz 
für Oberschüler während der henufli.chen Aus1bil
dung (GBl. II S. 887) erhalten. 

Zu § 3 der V.eror.dnung: 

§ 7 
'O) Für die Da1uer des Alllfent'haltes ilm Internat ei
ner allgemeinbildenden Schule, ei:ner Einrichtung des 
Ge:s1unclheits- oder Sozialwesen!S (Daueiheirm ·für Säug
linge und Kleinkinder, Krankenlhau1s, Pfle:ge·einrich
'1!un1g usw.) oder einer Einrichtullig der Jugendhilfe 
wird dais staatliche Kfa1devgeld in voller Höhe wei
ter .gewäJhrt. 

'(2) Bei der Festseizurng der für die Unterbringung 
und Betreuung in cHe:sen .fünrkhturnge:n unler Be
rücksichtigung der SüZi.alen Verhältnisse eventuell 
z;u lci.sten.den Ko.sten.beii'räge ist da1s •siawtliche Kin~ 
dergelcl de:m Einkommen der Unte1ihaliisv·erpflich
t.cil!n hinzuzurechnen. 

(3) Die örtlichen staatlichen Organe des Gesunc1-
heüs- und Sozialw·es·ens können veranlaiSSen, daß die 
Zlllhlung des staatlichen Kindergeldes eingestellt 
wiPcl, wenn die Eltern hzw. anderen Untenhalisver
pflichteten nicht den unter · Berüok•sic'hiigung der 
sozia.J en Verhältnisse festgesetzten Kosi-enbcitrag für 
Unter.bringung und Betreuung in einer fünrichturng 
lci1s1en. 

§ 8 
Die Bcisttmmung des § 12 der V erordrnmg 1"01111 28. 
Mai 1958 über die ZaMung eines s:taiatlichern Kin
de1'.z:uschlages (GEL I S. 437), wonach hei Aufent
.halt eines Kindes in einem Schulinter,n,at, Heim 
ixter T.hk-Kranken!haus hzw. Kraniken!haus für Psy
chiatri1e die Auszahlungs:karte für den staatlichen 
Ki111derz.uschlag der Einrichtung zu übergehen ist, 
finckt keine Anwernd:ung hei Krndern, für die dais 
staa1Hche Kindergeld gewährt wird. In diesen Fäl
I.en is.t der Einr1chtung eine Bescheini.giung der Aus
zaih:lungs.st:elle üher die Gewährung des staatlichen 
Kinder,gelcle1s durch den Anspmchs.berndh.Ugten zu 
'übergehen. 

Zu § 4 der Veror,dn,un,g: 
§ 9. 

(1) Der Antrag auf Gewährung des ·Staatlichen Kin
dergeldes darf für jedes in Frage kommende Kind 
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nur von ,einem Anspruchsherechtigten und nur bei 
einer Auszalhlun:gss1'elle gestellt werden. 
(2) Der Antrag ist bei der Aus1zaihlungs•Melle 'ZU 

stellen, .bei ,der skh die Auszalhlun,gsikarte 'für den 
staatJi.chen: Kinderzuschlag hefirudet. Für Kinder, für 
(He his: zur Antragsteilurug auf Gewährung yoTu st.a.at
Hchiem Kim1dergeld kein :st.aiatlicher Kinderzuschl.a,g 
'.gie:zaihJt wurde, i1st mit der Antmgstellung die Aus
zalhlun:g1S1kartie für den staafüchen Kiruderzuschlag der 
Aus:zalhlrnrngsstJelle ZJU übergehen. 

§ 10 

(1) Für cHe Antraigstellung i.st der dafür vorgesehene 
Vol'druck zu v,erwenden. 
\2) Anspmchsherechtigte, die bisher keine. lau,fonde 
staafüche Unternfützung nach dem Geset·z über den 
Mutter- und Kirnder,schutz und dice Rechte der Frau 
e:dhielten und deshalb den Antragsivord1mck für das 
staiafüche Kindergel:d nicht bereits dmc'h eine Dienst
stelle ,der Sozialversicherung .ausge!hä::.cligt 1beilmm
men haben, können 'den Antragsvordruck beim Rat 
'der Gemeinde, der Stadt hzw. des Stadtbezirikes -
Sozialwesen - in E:mpfang nehmen. Den örtlichen 
Räten - Sozia~wesen - wüid empfohlen, die Aus
gabe der Antragsvol'drucke an W eiktätige in grö
ßeren Betrieben durch den Betrieb vornehmen zu 
la.ssien. 

§ 11 

(1) D1e Haus:haltsiangehörtgkeit der Kinder ist nach
zuwe1sen 

a) hei i:m Haushalt lebenden Kindern durch Be-
1stätigung des Ha:usbuchbeauftragten oder der 
Meldestelle der Deutschen Vo1kS1pt0li'Z·ei hz.w. 
·de.s Rates der Gemeinde auf dem Antrag 

ib) hei den v-orübergehellld vom Hausihalt abweis.en
den Kirndern gemäß § 3 dmch Vorlage einer 
·ent•spr.echen1den Bestätigung der Sohule, sonsti
gen Einrkhtung oder des ört1litohen Rates. 

(2) Außer der Haus!ha'1tsangehörigkeit der Kinder ist 
der.en Zuge/hörigkeit zur Fa:rnHie nachimweisen durch 
Vorlage 

a) ,der Geburtsunkunden bzw. 
ib) :der U11kunde über die Annaihme an Kindes 

Statt hzw. 
,c) 1einer Bestätigung des zuständigen Organs der 

Jugendhilfe über die Ubertragung des Frzie
hun,gsrec'.hts oder der V1ol'!llJundsd1a[t über ein 
Kind a:us einer anderen Familie. 

(3) Der Nacihwds darüber, we1che Kinder nach voll
'endetem 18. Lebensjahr noch ni!cht wirtS1chaftliah 
selbständig im Sinne :des § 4 sinid, tst 

a) ibei Besuch eilller aUgemeinhildenden Schule, 
•einer Fach- oder Hoichisd:iiule ,dur.ch eine Be~ 
•stätigung der Schule .bzw. V-orlage 1des Studien
ausweises 

h) hei Berufaan.1sib,i1diung durd1 Bestätigung des. Be
tr~ebes oder Vmlage des Lelhrvertrages 

c) ,bei EerwerhS1unfähigikeit duDch eine ärztliche 
Bestätigung und 1erforderHchenfalls durch wei
teue Unterlagen 

zu führen. 

(4) Wird gemäß § 2 Abis. 2 •der Verordnung die 
ZaJhlung des staatlichen Killldergeldes his 'zur V oll
.ewdung des, 18. Lebensjahres für ein Kind beantragt. 
das keirue Schule ,bes1rncht und das 14. Lehensja1l1r 
voUerudet hat, so ist d:mch ärztli!che Bestätigung und 
giegißb'enenfaUs andere Unterlagen n.acihzuweisen, ·daß 
da1s Kind noch keine Erwerbstätigkeit aufnehmen 
kann. 
(5) Sind Nachweisie entsiprecheilJd Ab:sätzen 1 bi,s. 4 
der Auszahlungss1Jelle innerhalb des let:zten Jahres 
her•eits für andere Zwecke erbracht wo·r:den (z. B. 
:für· dte Einstufung in S1Jeueriklassen) und! reiehen1 
di,es1e für die Prüfung des Ans:pmchs. auf staafüches 
Kindergield aus, so· erübrigt s1kh eine erneute Nach
w.eisführung bei der Antragstellung. 

§ 12 

Die Betriebe und anderen Auszaihlungs1std1en hahem1 
,die Bürger, hei denen aiuf Grund von Angabe!Ill (z. B. 
für d!ie Einstufung in Steuerkla,ssen) hekannt i1st, daß 
4 und mehr Kinder vorhanden sind und demzufolge 
,angenommen werden kann, daß Anspmc:h a:rnf Ge
•wälhrung des sta.atlichen Kindergeldes besteht, auif 
di,e notwendige Antragstellung hlinZJuwe~s·elll. 

§ 13 

Der Anspruch aiuf das staatliche Kirndergeld verjährt 
in 2 J,a!hr,en. Di,e Verjährungs.frilst beginnt mit Ab
lauf des Jahn~s. in dem .der Anspmch entstanden 
ist. 

§ 14 
Die Empfänger eines staatlichen Kirnder'geldes. s•ind 
ver'p.flichtet. alle Ver.ärnderungen, die die Gewahrung 
,des staiatlicheri Killldergeldes berühren, der '.llUiStändi
gen Aus.za:hl1un1g;sstelle unvernüglich, spätestens in
nethaLb eines Monats, an:zmzeigen. 

§ 15 

(1) Die gemäß § 9 Abs. 2 Sat1z 2 bei .der Antra'gi
stellung auf staatliches Kinder'ge1d der AuS1zahlungs1-
steUe zu ühergebernden AuStzialhlungskart·en für den 
staiatlichen Kinderz'u&chlag sind dun~h foligende Stel
J,en a:usr.zustellen u111d ausziugehen: 

a) für Kinder, dte in staatlichen Einrichtungen1 
des Ges'u.rndheittswesens ge.hor.en werden bzw. 
derien Gehurt durch'. ·eine sta.atl1che Einr~ohtung 
.des Gesund'.heHswesens heiim Standesamt ge
:meMet wird, durch die Einrichtung des Ge-
1sundlheitswesens·· 

h) ·für Kinder, :die außerhalb v,on •staatlichen Ein
richl'ung.en des Gesundhieiftswesens geboren wer
·den (z. B. :z:u Haus·e oder 'in .einer nkhtstaat
Hchen Einr,i:chtung 1des Gesundlheitswesens.) durch 
das Standesamt des Rates der Gemeinde, der 
Stadt hzw. des Stadthezirkes, bei dem die Ge
hurt ang,emddet wiDd 

c) für Kin:der, für die nvcht als Neug1ehorene die 
Auszalhlung;skarte ·entsprechend Buchstaben a 
und\ h .ausg,estellt wird (z. B. für in die Deut
sche Demokratis1che Republik zuzielhernde Kin
der), durch den für den Wohnsitlz des, Kindes 
.zuständig,en Rat der Gemeinde, der Stadt bzw. 
des Staidtbezirkes - Sozialw•esen 
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(2) Di,e Ausgahe der Au1s1zaihlun1gskarten gemäß Abs. 1 
Buchsta.bem a tmd b ·erfolgt dhne Antraigistellung unid 
ohThe Prüfung des Anspmchs. Die A:usga.be der 
Auszahlungs:karten gemäß Abs. 1 Buchst. ·C erfolgt 
auf Antrag. 

(3) Für das Verfa'hren bei der Ausstellung und Allls
gabe der Ausza:hlungskarten gelten die Bestimmun
gen des § 7 Abs. 2 und des § 8 der Eris.ten Durch
führungsbestimmung vom 28. Mai 195•8 zur Ver-
01•dnung über die Zahlung .eines staafüchen K~n:der
!zuschlage:s (GBI. I S. 439) sowie ·der §§ 3 und 4 
der Vierten Dmchführungs.bestiimmunig vom 14. Juni 
1962 zur Verordnung über die ZalhluIJJg eines. staat
lichen Kinderzuschlages (GBL II S. 392). 

Zu § 5 der Veror,dnun.f!,: 

§ 16 
0) föe Zaihlung des staatlichen Kindergeldes i1st 
- soweit nicht im Abs. 3 etwas andems bestimmt 
ist - monatlkh vor.zunehmen unicl rSJoll mit der Loihn
hzw. Gelhaltszaihlung oder mit sonstigen r.egelmäßigen 
Zalhlung·en ver.biunden werden. Sie ist für den lau
fenden Monat 

a) für Gehaltsempfänger Zlllsarnmen mit der Ge-
halts:zahlung · 

;b) für Lohnempfänger zusammen mit dem ersten 
Wochen- oder Deka>dena.bsichlag 

vorzunelhmen. 

(2) Di·e Zaihlung des staatHchen Kin1dergeldes ist z1u
samrnen mit dem staatlkhen Kinderzm»chlag für das 
1. ·bis 3. Kind auf dem Lohn- und Gehalt!Szettel be
sondens aus:1mweiis•en. 

(3) Für die Kinder der Handwer;ker, selbständigen 
Unternehmer, Gewerbetrefbenc1en und SoQIIJJstig selb
stän•dig Tätigen •Sowie der Angehörigen der 'frei
schaffenden Intdligenz erfolgt die Zahlung de•s sta'.:lt
lichen Kindergel.des duI'ch V erre:dlmung mit den ain 
den Staatshaushalt abiziufü'hrenden Steuern bzw. Bei
trägen zur Sozialversicherung. 

§ 17, 

Als Ubergangsregielung hat für den Monat Juli 1967 
die Za.hlung ·des staatlichen Kinidergeldes bzw. zu
mindest eines Abschlag.es .in Höhe von 40 MDN für 
das 4. Kinid und in Höhe von 50 M'DN 'für das 5. 
und j·edes weitere Kind hi;s •spätestens ·zum 10. Juli 
1967 .:l!U erfolgen, wenn der Antrng hei der 2lustän.
dig.en Aus·zaihLungs·stelle ibis 30. Juni 1967 vorli.egt. 

§ 18 
(1) Das staatliche Killldergdd wird !ZU Lasten des 
Staatshaushaltes gel'lahlt. 

(2) Richtlinien ü.her d1e Finanzi.erung hzw. die Er
stattung ,der Ausgaben für das staatliche Kindergeld 
erläßt .der Minister der Finanzen„ 

§ 19. 
Das ,staatliche Kindergeld 'unterliegt nkht der Lohn
steuer und der Beitragspflicht zur S01zi,alverskhe
rung. Es ist unpfändbar im Sinne .der Ver.ordmmg 
v.om 9. Juni 1955 üher .die Pfändung von Arheits
eirukommen (GBl. I S. 429). 

§ 20 
(1) Anträge auf Ents.cheidurug über den Am'ipmch 
auf staatlicheis Kindergeld 'in Ziw.eiJfelsfällen gemäß 
§ 5 Abs. 2 der Ver.ordnung sind bei dem für den 
W.o,hnsibz ,der Familie zuständigen Rat der Gemeinde, 
der Stadt hzw. des Stadtbezirkes - Sozialwesen -
zu stellen. Die Ent1s.chei1c1ungen sind iJrnner'halb von 
14 Tag1en zu treffen. Dem Antragsteller ist hier
über ein sdu.iffücher Bescheid mit Rechtsmittelhe
lehrung ;zu erteilen. 

(2) Gegen die EntscheiJdung des Rates der Gemein
de, der Stadt hzw. des Stadtbezirkes kann innerhalb 
von 14 Tagen nach Zugang ,des Be•s1chei1cles gemäß 
.Abs. 1 heim Rat des Kr·eis.es, Abteilung Ge1s1und
iheits- und Sozialwesen, Einspmch erhohen werden. 
Der Rat des Kr·eises ent:s.chei>det nach Berat;ung mit 
V ertrretem g.e.seUs.chafthcher Organisationen, wLe z. B. 
DiPD, FDGB sowie 'der Sozialkommissi1on ,der Wohn
sitzgemeirnde, inrnerha1b von 14 Tagen, nachdem der 
Eirnspruch .erhoben wmide, endgültig. 

(3) Di.e zuständigen Aus,zaMungsstdl.en haben nach 
,den vom Rat der Gemeinde, ·der Stadt hzw. des 
Staclthezirkes bzw. v,om Rat des Kr.eises. get11offenen 
Ent'scheidungen zu v·erfahr.en. ' 

§ 21 
(1) Auf der Vorclers,eite der Ausza;hlungskarten für 
den staatlichen Killlderms•chla1g ist durch di.e Aus
zahlung;sstelle bei Beginn 'der Zahlung des staat
lichen Kindergeldes deufüch s~chtbar zu vermerken 
„4. Kind" hzw. „s. Kind" usw. 

(2) Die zuständige AU1S1zaihlungsst·eHe hat minidesterns 
jäihrlich einmal zu prüfen, :oh ·der Anisprnch auf .diais 
.staatliche Kirudergeld noch besteht. 

(3) Der Besuch der allgemein.bildenden Schule ab 
9. Klaisse ist auf der Au1sizaihlun:gskarte für den 
1sfoatlichen KinderZlllschlag v;on der jeweiligen Schu
te jikhrlich vor 'Beginn des neuen Schuljahrel'i, zu 
ihestätigen. 

(4) Di.e Prüfung durch die Aus1za\hlu.ngsstelle gemäß 
Abis. 2 enthebt den Empfänger des staatlichen Kin
dergeldes nicht s.einer Verpfüchtun,g gemäß § 14, 
v.eräniderungen unverzüglich anzuzeigen. 

§ 22 
Die örtliehen Räte sind bernchtigt, bei den Aus•zah
lung,sstellen Kontrollen hinsicllitiHch der ol'dinungs
g,emäßen Gewährung des ;st.aiatlichen Kirndergddes 
1durchzuführ,en und in 'den im § 8 genairnnten fün
riehtungierr zu prüfen, ob ;di·e der Einrkhtung z;u 
übergehenden Bescheinigungen vol1stäirndi1g vorhegen. 

§ 23 
(1) Für die Rüekforderung .zuviel gezaihlter bzw. zu
vtel in Anspruch genommener Beträge gehen di>e 
Bestimmungen der §§ 5 urnd 6 der Fünften Duwh
führun.gs.be•stimmung vom 5. Mrui 1964 1zur Ver.ord
nung über die ZaihLung :eines 1staatlic'hen Kiinderzu
sc>hl.ag,es (GBL II S. 481 ). 

(2) Kommt .eine Aus·zaihliungsstelle ~hrer Prüfungs
hzw. Kontrollpflicht e.ntsprnchend § 5 Abis„ 2 der 
Veror-clnung und § 21 Abs. 2 diesier Durchführungs-
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hesiimqiung nicht nach, oder i1st dunoh .Uhr V•erschul
den eine ungerechtfertigte Au&zaihlung des staat
lichen K:in:dergeides en11sianden, so ist die Auszah
lungss11ell'e :nur Erstattung der Beträge ve11pflichtet, 
die nicht gemäß Abs. 1 vom Empfänger zurückge
fordert we11den können. Für die Einzielmng der von 
Aus:zaihlungsstellen 2'!U erstattei11den Beträge iJs,t der 
zustärndigie Rat des• 'Kr.eises verantwortlic:h. 

§ 24 
Wird diie Zahlung des staatlichen Khndergeldes in
:fol:ge Wegfall der Voraus1set12Jrnngen eingestellt und 
nic:ht anschliießend ein staatlicher Kinderzuschlag 
gezaihlt, oder tritt ei<n Wechsd der zuständigen Aus
zahlungsstelle ·ein, so hat die .biislherige Arnszahlungs
stellc d1e ihr übergebene Ams.zaihlung,sJ.rnrte dem Be
rcd1tigten auszuhändigen. Auf der Arns1zahlungS1kar
te ist zu bestätigen, für weld1e Zelt .dia1s staatliche· 
Kindergeld bzw. ein staatlicher Kimlerzus·chlag ge
zcbhlt wurde. 

§ 25 
Uher Ansprüche auf Gewäh.1~ung der laufenden staat
lichen. Unterstfüzung nach dem Gesetz über den 
Mutt.er- und Kinder.schutz und d1e Rechte der Frau, 
die eventuell . nachträglich für die Zeit ms zum 
30. Juni 1 %7 geltend gemac:h t werden, en ts·cheiiden 
ehe Kreisvor.stände des FDGB - V erw.altung der 
Sozialversicherung -. Diese Stellen nehmen auch 
eventuelle Nac:hzahlunge:n vor. 

§ 26 
(1) Diese Durc:hfühmngishestimmung tritt am 1. Juli 
1967 in Kraft. 

(2) Gleic:hzeiiig tr.eten außer Krnft: 
I. di,e §§ 4 bis 6 der Durchfi.lhmngsibestimmung 

vom 20. Januar 1951 zu ·den §§ 2 und 3 des 
Ges.etz.es über den Mutter- unid Kinderischutz 
und die Rec!hte der Fraiu (GBI. II S. 37). 

2. die Siebente Durchfuh:r:ungsibestimmung vom 
23. Dezember 1958 zum Gesetz üher den Mut
ter- und Kinderschutz und di.e Rechte der Frau 
'<GB1. I 1959 S. 17). 

Berlin, den 10. Juni 1967 

Der Minister 
für Gesund.heitswesen 
i. V.: Dr. G.eihring 

Staatssekretär 
und Erst.er SteJlv,ertreter des Min1stel1s 

Anordnung 
über die Finanzierung des Ehe,g.attenzus~hlages, 

des staatliC;hen Kinderzusdhlag.es 
und des staatlid/w.n Kinder.g.eldes 

f iir Familien mit 4 und mehr Kin'dern. 

Vom 5. Juni 196"( 

Für die Finanzierung der Zahlungen gemäß 
- Verordnung V•om 28. Mai 195'8 üher die Zahlung 

. eines Ehegattenzuschlages (GBI. I S. 441) 
' 

V.erordrrung vom 28. Mai 1958 über die Zahlung 
eines staatliohen Ki111derzu&chlages (GBI. I S. 437) 

V.erol'dnung vom 3. Mai 1967 über die Gewäh
rung eines staatlichen Kindergeldes für Familien 
m~t 4 und mehr Kindern (GBI. II S. 248) 

und den dazu erlass.enen DurchführungsbestimmtID~ 
g;en wird folgendes angeordnet: 

§ 1 

Diie Zahlung des Ehegattenzu!Sdhla.ges, des staatlichen 
Kinc1erzusd1lages und des staafüchen Kindergeldes 
für f amiliien mit 4 und mehr Kindern (nachfolgen;d 
Zuschläge bzw. Kindergdd genannt) hat zu· Lasten 
des Haushaltes der Repu1bl1k zu erfolgen. 

§ 2 

0) Di,e Fin~mzierung der Zuschläge .bzw. des Kin
dergef.des. erfolgt: 

a) dmch di•e volkseigenen und ilmen glekhge
st1ellten Betriebe, staatHc.hen Organe, staatlichen 
Einrkhtungien, ges.ells•cha.ftlichen Organisatio
nen, sozialiistiis.chen Gen101S1s.enscha.ftetn1, Betriebe 
mit staatlicher Beteiligunig, Komm1ssfonsihänd
ler und Betriehe der privaten Wirtschaft und 
•des lfooowerks sowie dumh die kir·chliichen 
Einrid1 tungcn für die an ilhre Beschäftigten 
geleisteten Zahlungen diurd1 KürZ'llng der von 
1hnen a.bz.rnführenden Sozialversk:herungsbei
träge 

h) durch die soziaHsti1schen Prodiuikti<onsgenosscn
soha.ften für die an ihre Mitglieder geleiisteten 
Zaihlungen d!urc'h Kfü.zun.g der von ihnen abzu
führenden Sozialversk'herungisbeiträge 

c) durch die Universitäten, Hoch- und FadIBchu
len .für die an ihre Studierenden geleisteten 
Za.hlungen durch Kürzung der von diesen Ein
rkh tungen für ihre Beschäffi.gten abz1Uführcn
den Sozi,alvers1icherungis,beiträge. 

(2) Die Abrechnung der geza:hlten Zuschläge bzw. 
Kindergelder hat auf den Steuerüherweisungs.aJUfträ
gen bzw. Steuereilllzahf.ungsgutis.chriften an der dafür 
vorgesehenen Stelle zu erfolgen: 

„Kinder.zusd1läge (eill!schließliidh staatli;ches Kin
derge1d}" 
,,Ehegattenzus·c'hläge''. 

(3) Für die Kontmlle der richtigen Berechnung der 
von den .a.hzufuhrenden Soz1alversk'hemngsiheiträgoo 
gekür.zten Beträge sind die Räte der Krei1&e zustän
dig. 

(4) Reicihen bei den im Abs. l gen.anntm Betrieben 
und EinücMungen die Soz1alver&kherun~1beiträge 
nkht aus, können die resfüchen Beträge VOIIl ahZ'U
führenden Lohnsteuern gekür.zt werden. Rek'hen tl.'l~ch 
diese Beträge nicht a.us, for,dei:n die ihctreffonden 
Betriebe oder Einrichtungen den V·erblerhenden Spit
zenbetrag unter Vor1age der entsprechenden Abr.ech
nungen (in, gleicher Weise wie 6'llif den Sternerü.ber
weisungs:aufträ.gen bzw. Steuereirnzahlungsigutsc'hri.f-
1en) beim zuständigen Rat des Kreises i1m . 
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§ 3 

ü) Die Kreisdirekt1onen bzw. Kreis1stellen der Deut
schen V e11sicherungs-Anstalt, 'die Zahlistellen der Ver
waltung der Sozialversicherung ;des Kreisviorstandes' 
des FDGB und die Bahnhofs- und Aih:f.ertigungsk:as
sen der Deutschen Reichsha!hn zahlen 1di,e Zuschläge 
bzw. das Kindergeld für Kinder der Empfänger vcon 
Renten .aus, den ihnen :ziur V erfügu'Il!g stehenden, Mit
teln. Die gleiche Regelung gilt für 1d1e Deutsche' 
V ersiciherungs-Anstalt und die Ffüalen der V er einig
ten Großberliner Versicherungsanstalt für die von 
ihnen zu zahlenden Zuschläge hzw. Kindergelder für 
Kinder der Empfänger von Renten der Ziusätzlichen 
Aliersv,erisorgung der Intelligen:z. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Stellen fo,r,dem über 
ihre 7!entr,a:len Organe, die die Anifordemngen: zu
sammemm.1:fass,en haben, beiJm M,inisteriJum für Ge
sundheitswesen die von fhnen verallls1agten Beträge 
rz.ur Erstaüung an. 

§ 4 
U) Die Rä1'e ,der Städte, Gemeinden und St.a<lthezirkie 
erhalten die für die Za'hlung der Zuschläge bzw. des 
Kinderge1des an 

Werktätige, die im Arbeitsrechusverhältn1s bei Pri
vatpernonen stehen 
nicht ständig Beschäftigte (lnlhaiber eines Lohn-

. na.chweises) ' 

Sozialfürsorge- und aI11der,e Unte11stiHzungsempfän
ger und 

- ,alleinsieiheI11de Mütter ohne eigenes Aribeitsein-
ikiommen 

erforderlichen Mittel d!mch Kürzung der vcon ihnen 
für ihre Beschäftigten ah:?Juführenden Soiz,ialverniche
mngsbeiträige bzw. Lohnsteuer. D,ie Abrechnung der 
2./usehläge und des KiI11de11geMes iJst ent1sprechend 
der Festlegung des § 2 Abs. 2 vornunehmen. 

(2) Reichen die ,BJb?Juführen1den Sozialversicherungs
beiträge und Lo:hnsteuern nic'ht aus, ikönnen die Räte 
der Städte, Gemeinden urnd Snaidtibezirike die :vcst
Hchen . Beträge zu fasten des Kontos 11 28 103/104 
einziehen. Die angeforderten Beträg'e sind wie folgt 
aufzugliedern: 

„Kirnder:zmschläge (einschließlich Kirnderge1d)" 
„Ehegattenzuschläge". 

§ 5 

(1) Die Zah1ung der Kirnder:zJusc'hläge bzw. deis Kin
dergeldes für Kinder von Angehörigen der frei
scha:ffenden lni·elligenz, ,der Handwerker und der 
se1hständigen Unternehmer und so1I11s1tig selhständi1g 
Tätigen erfolgt durch Verrechrnung imit den von Ihnen 
an den Staatshaushalt ZJU zahlenden Steuern oder 
.aihzuführenden Sozialversic'he:mngisfbeiträgen. 

(2) Auf den SteuerüberweisungS1aiufträgen bzw. Steu
ereinza.hlungsgiutschriften und in Steuereriklärungen 
ist kenntlich zu maichen, welcher J3etrag ,al1s Kirnder
zusohlag bzw. Kinderge1d von den Steuern und So
izialversie:herungsheiträgen abgesetzt wurde. 

(3) Oihersteigen die für den Absohlagsiza'hlungiszeit
ralllm zu beanspruchenden Kinder.zus,chläge bzw. Kin-

dergelider den Betrag der an den Staatsihaushalt ah
zu'.:füihreniden Steuern bzw. Beiträge zur Sozialver
sioherung, so ist zwis,chen dem Rat des Kreises und 
dem Berecihtigten die Verrechnung mit den il!ll 'fol
genden Zeitraum abzuführenden Steuern bzw. So
zialversicherungsbeiträgen zu verein'baren bzw. nacn 
den Festlegungen des § 2 Abs. 4 1z,u verfahren. 

(4) Die endgültige Abrechnung der Kin<lerzuschlä,ge 
hzw. Kirnderg1elider hat für das Kalenderjahr mit der 
Abgabe der Jahres,steuererklärung bzw. mit der Er
teilung des Steu1erbesche1des zu erfolgen. Zuviel er
haltene Beträge sind mit der fohresahschlußzahlung 
für die Steuern bzw. innerhalb von 14 'ragen ;n,acn 
Erhalt des, Steuer,beschetdes zurückzuzalhlen. D:i1eS1e 
Rückzahlungen sind in den Steuerüberwei·su,ngsauf
trägen bzw. Steuereinzahlungsguts,chriften und in den 
Steuereiklärungen bzw. Steuerheschei:dren besonders 
auszuweisen. Dem Berechtigten niO'ch zuste!hen!de Be
träge sind nach Zustellung des Steuerhesicheides brzw. 
nach Uberprüfung durich den Rat des Kretses auf 
Antrag auszuzahlen. 

§ 6 
(1) Dies,e Anoridnung tritt am 1. Ju\H 1967 ~n Kraft. 
(2) GleichzeH1ig tritt die Anordnung V:orn' 28. Mai 
1958 über die Fina:nz:ierung des 1s1taatlicihen Kinder
zuscih'Iages und des Ehegaittemms1chLages (GBI. I S. 
461) außer Kraft. 

Der Minister der Finanz,en 

I. A.: Kam i n1s1k y 

En;,ter SteUvertreter des Min1sters 

C. Personalnadiriditen 

Ordiniert: 
Am 7. 5. 1967 in der Evangeliscihen Kiriche zu Egge
ain durch fösichof D. Dr. Krummaidher der Pfarr
cumtskandidat Heinz Rudi M ö 11 er, Eggesfo, Kir
chenkrei.s Ueckermünde. 

Berufen: 

Pastorin Christine W '0 1 t e r in eine larndeskircihliche 
Pastminnenstelle mit ,Wiikung vom 1. Mat 1967, 
eingeführt am } 1. Juni .1967. Beairnftrngt mit pfarr
amtlichem Dienst ,in der Pfarre Ducherow. 

Pfarrer Pe~er T'i e'd e, Msiher :in Wolkwitz, Kirnhen
kreis Demmin, ,mit Wirkung vom 1. Mai 1967 zum 
Pfarrer in Kirnh-Baggellldorf, Kfrichen:kreia Gri:mmen. 

Gestorben: 
Am 29. 4. 1967 im Alter V.on fast 75 Jahren Su
perintendent a. D. ,Pfarrer i. R. , Alibert Hi 1 de -
h r ai n'd t. bts 1953 Pfarrer und Superintendent in 
Sprnmherg; zuletzt Pfarrer in Putbus/Rügen. 

Am 5. 6. 1967 im Aher von 66 Jaihr,en Pfarrer i. R. 
Gotiihold W e l lim er, ,zuletzt Pfarrer in Wieck bei 
Greifswald. 
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D. Freie Stellen 

Die Pfanstelle Altefähr, Kirnhenikreiis Garz/Rügen, 
ist vakant und demnächst , zu besetzen. Zwei Pre
digtstätten, ca. 1 400 Seelen. Erweiterte Oherschu1e 
in Str,alsund (6 km) durch tägliches Fahren zu er
reichen. 

Pfarrwohrrung rmit Garten v;orhan1dem. Inselklima. 
Ständige Busverbindung <V;0r1ortverikehr) nach Stral
sund. 

Bewerbungen sind an den Gemeindekirchenrat über 
das EvangeHsche Kons~storiUJm .zu dc'hten. , 

Die Pfarrstelle Kat:liow, Kirchenikrei1s Wolgaist, ist 
frei und wiederzUJheset~en. 1 100 See1en. Dienst
wohnung rmit Pfarrgarten. Omnibusverhindung Greifs
wald-Wolgast. Erweiterte Oheilschule Wolg,aist. 

Besetzung erfolgt durch dais Ev:angelis1che Kon:sist•o
rium, 22 Greifswald, Bahnihof1str. 35/3'6, an das Be
we.rbungsgesuohe zu ri>c'hten sind. 

E. Weitere Hinweise 

Nr. 2) Hochschullehrgang der Luther
Akaclemie in Brandenburg (Havel) 

Evangeiisches Konsi1snoriU1m 
A 31 809 - 3/67 

Greifswald, 
den 21. Juni 1967, 

'Wir geben nachstehend eine Einladung der Luther
Akademie Sondershausen zu ,ihrem Lehrgang in Bran
denburg (Havel) bekannt und bemerken dazu, daß 
die Teilnehmer gemäß § 21 des PfarrercHenstgeset
zes Sonderurlaub beantwgen können. 

Wir sind bereit, in besonderen Fällen eine Reise
beihilfe zu gewähren. 

Im Auftrnge 
Fa ißt 

HOCHSCHULLEHRGANG 
DER LUTHER-AKADEMII3 

r Sondershaus,e,n) 

vom 15. bis 23. August 1967 in Brandenbur,g rHav,el) 

Zum diesjäihrigen Le'hrgang lädt die Luther-Akademie 
ihre Mitglieder und Freunde sowie alle Männer .und 
Frauen, die an 

Lutherischer Theologie und wissensc;haftlicher 
Arbeit über Fragen des chr.istlidhen Glaubens 
und Lebens 

Anteil nehmen, herzlich ein. In der Deuts1c'hen De
mokratischen Republik wird es der seit Krfa~gsende 
19. Lehrgang sein. 

Wir sind diesmal von der Berlin-Brandenibur,g1scheill 
Kirche in die alte füs,chofsstadt Brandernburg (Havel) 
eingeladen. 

I. N. und A. 
Pmf. D. Schott. Halle (Saale) 

Anreisetag: 
Dienstag, den 15. August 1967 

Eröffnungsgottesdienst: 
Dienstag, den 15. August 1967, Ulm 18.30 U:hr 
im Dom durch Gen.-Sup. Dr. La'hr, Potsdam 

Begrüßungsabend: 
Diensta:g, den 15. AugiU1st 1967, um 20 Uhr 
im Wichern:haus. Hauptstraße 66 

Schlußgottesdiensi: 
Dienstag, den 22. AugUtst 1967, Ulm 20 Uhr 
in der Katharinenkirc'he durch Superintendent 
Telschow 

VORLESUNGEN 

1. Referent angefragt: 
Die Zukunft im Neuen Testament 

2. Pr.of. Dr. Buchheim, Freiiberg/Sa.: 
Das BHd uns.erer füde iJm Lic:hte der neueren 
geophysitkaltschen Ft0rsdmng 

3. Referent angefragt: 
Martin Luther und die Aspekte der gegen
wärtigen theol1ogischen Entwi>cklung in der 
Okumene 

4. Prof. D. Dr. Jepsen, Greifswald: 
Das alte Testaiment als Kanon 

5. Doeent Dr. Latze, Jena: 
Wesenszüge der antiken Sklaverei 

6. Referent angefragt: 
Luthers Auslegung des 1. Artikel1s 

7. Frau Dnzent Dr. Ludolphy, Leipzig: 
Die Frau in Luthers Sicht 

8.- Referent angefragt: 
Das Problem einer blbhschen Theologie des 
Alten Testaments heute 

9. Dozent Dr. Raddatz, Berlin und Rostt0ck: 
Kirche und Synagoge im Frü:hmittelalter 

10. Prof. D. Schott, Halle: 
Die Lehre vom unfreien W1llen in Luthers 
Großem und Kleinem Katechismus 

11. Dozent Dr. Seils, Naumburg: 
Die Gottesgerecht1igkeit hei Paulu1s und Luther 

12. Frau Pro:f. Dr. Vt0der:herg, Berlin: 
Neue Forschungsergebnisse zum Weisen des 
Lebens und zur Lebensentstehung 

13. Dozent Dr. vVinkler, Halle: 
Die Rechtfert:igungspredigt 

Anderungen vorbehalten! 

Am Sonntag, ,dem 20. August 1967, findet eine Bus
fahrt mit geol1ogischer und kunsthistiorisicher Füh
rung nach Jerichow und Tanger:münde statt. 

Kosten für Unterkunft 
urud Verpflegung je Tag 

J'.eilnehmeikarten 
J'.ageskarten 
Einzelne Vorlesungen 

8,00-12,00 MON 
8,00 MDN 
2,00 MDN 
1,00 MDN 

{' 

'"" 
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N äher.e Mineilung,en 

1. Die Teilne\hmer·karten .herec'htig1en zum BeS1uch 
sämtlicher V·eranstaltungen. Strndenten und Kan
ididaten zah1en bei allen Kosten die Hälfte. 

2. Die Anmeldung :ziur Teilnahme erfolgt unter ge
nauer Anga.be der Anschrift und .des Berufs -
alle Fr.eunde einer Hoc:hs1c'hultagung s.ind will
k01mmen - sowie der Ankunft und etwaiger Quar
tierwünsche. Bei Unterbringung in Hotelquart1e
ren .betragen die Kosten für Unterbringung unid 
Verpf1egung je Ta·g e11wa 12,00 MDN, bei Unter
.bringung .in Privatquartier•en etwa 8,00 MDN. 
Teilnehmer, die entweder nur Unterkunft unid 
keine Verpflegung benötigen oder umgekehrt nur 
Verpflegung, aber keine Unterkunft, möchten das 
.bitte angehen, ebenso falls jemand die Tagung 
vorzeitig zu v•erlaS1s:en genötigt ist. 

3. Weitere Auskürnfte erteilt arnf Anfrage .diie Super
intendentur in 18 Brandenburg (Havd), Kanhari
nenkirchplatz 3, Tdefon 3266. 

4. Ge1meins.ame Verpflegung i1st vorgesehen. 

5. Empfangs- und Tagungshüro: 18 Bra111denburg (Ha
vel), Wichern'haius., Hau.ptstraße 66. 

Nr. 3) Neuauflage 
Die Broschür·e von O.bedwn1s11sl1orialrat Kusd1 „Trost 
im Lei·d" ist in neuer Auflage ernchienen. Sie ist 
.geeignet zur W·eiterga,be an Kranke u111d Letdende; 
auf den Büchertischen sollte s.ie nic'hit fehlen. 

Fa ißt 

F. Mitteilungen für den kirChliclien Dienst 

Nr. 4) Zum Aufruf des GAW zur Konfir
mandengabe 1966 und 1967: 

„Martin Luther schenkt detE. Eichsfeld 
eine Bibel" 

Unter '.diesen Uhensohriften WU11de i:m Jaihre 1966 
und 1967 ,zur Konfirmarudernk.o!Iekte des Gustav
Adolf-W erkes aufgerufen. Die Kmllfirimanidernkolle1k
te für 1966 hahen wir ahgesd1los.sen. Wir danken 
noohmals allen Sperndern und aille.n denen, die sid1 
dafür eingesetzt haben. kuch für ,die Konfirman
.denkoHekie für 1967 sirnd uns schon kleine und er
freulioherweise aU1ch größere Beträ,ge zugegangen. 
Wo die Konfirmat1onen .noch niicht .stattgefunden 
haben, S·ei noch einimal .an 1den Aufrlllf 'ZUT Kon:fir
:mandengahe erinrnert. Auch können die Konfirmier
ten evtl. nooh hei einer Geleg,ernhett zu ei,ner Gabe 
au~gefordert wel'den. Der Bildstreifen, in dem der 
2iw.eck der Konfirimande.ngahe v.or Augen geführt 
wif.d, steht hei allen Zweiggruppenle~tern, Eiphoral-

bea1uftr.agt1en oder Kircihenikre1svert:retiern :ziur v.erfü
gung und kann von die:S1en aUJsge!i.eihen oder .auch 
hei der Bi1dstelle in Magdeburg nachbestellt w1erden. 
Auah die Zentralkarnzlei in 7031 Leipzi,g, Pistoris
straße 6, ist jederzeit hereit, Bi1dstrei:f.en zu über
s.eruden. Die Anforderung durch eine Postkarte ge
nügt. 

Nr. 5) Kollektenempfehlung 
für d.as Reformationsjubiläum 1967 

Evan,gelisches Konsistorium 
C 20 908 - 5/66, I 

Greifswald, 
·den 12. Mai 1967 

La1ut Kollektenplan wir<cl am 6. Sonntag naoh Trini
tatis (2. Juli 1967) in 1urnseriem Kkchengehiet die 
Kollekf.e für die Durc:hfühmng des Refo11matio111s
jubilärnms in Wittenberg (450 Jahre Reforma•ti:on) 
eingesa11Umelt. Im folgernden wil'd hierzu eine Kol
lehenempfohlung zmr geeignet•en V•erwernclurng zur 
Kenntnis gebracht. 

In V ertr·etung 
Ku s crh 

In dies.cm Jahr wird die evangehsche Christenheit 
in Deutschland und in der ganzen 'i\Telt dais 450. 
Reformationsjubiläum hegehe11J. Die Erinnerung an 
·den Beginn der Reformation darf für uns keine ,ein
malige F·estlichkeit blei.J:ien, in der ein füeign1i1s der 
Vergangenheit in den Mittelpurnkt gerückt wird, son
dern sie sollie uns ein .ständiger Anlaß des. Danke'S 
sein, daß mit Martin Luther den Chr1st.en das Wort 
Gottes neu geschenkt worden ist. 

Das ist auch der Sinn, den die V.er.anstaltungen1 
zum 450. Jahrestag der Reformation haben sollen. 
Im Mi!ielpurnkt der Fe1ern, die an vielen Orten der 
Erde stattfinden, werden die zentralen 1kirchHche.l1\ 
Veranstaltungen an den Refornn.aüonsstäiten in Wit
tenberg, im Zusammenhang mit großen Gemeinde
tagen in zahheichen Städten der DDR, stehen. Zu 
·ihnen haihen wir unser.e evangeli1sche.n Mitichrisl·en 
in Deutschland und der ganzen Oekrnm.ene e.ing.da
den. Im Verlaufe cHeses Jahres w.erden wir also 
tausende Besucher aus dem In- und Ausland als 
Gäste uns.erer Gemeinden ·herzlid1 willkommen hei
ßen dürfen. 

Für unsere Gäste und für die Vor.biereitung der 
1kirchHchen V eranstaltu11gen er.bfüen wir die heirntige 
Kollekte. 

Unser.e Gabe mÖc:hte ein Dank ·Sein, urnd wir wollen 
dabei die Worte im Hemen 'haben, diie ums Mart.in 
Lut!her gesagt hat: 

Gott ist ein glühender Backofen der Liehe, 
der da von der Erde ,Ms an den Htmmel reicht. 
Dais .ganze Leben ·der Gläuhi19en tst arnder.es nichts, 
·denn ein Lo.b unid Dainfos.agiung Gottes.. 
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